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STADT JEVER  
Der Bürgermeister 

 

 

Vorlagen-Nr.: BV/0845/2016-2021 

Vorlage-Art: Beschlussvorlage Datum: 26.06.2019 

  Ansprechpartner/in: Frau Wilms 

Gremium: Datum: Status: 

Rat der Stadt Jever 04.07.2019 Ö 

 

  

  

Sachbearbeiter/in 

  

  

Abteilungsleiter 

  

  

Mitzeichner/in 

  

  

Bürgermeister 

 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Neubenennung von Mitgliedern für den Verwaltungsausschuss; 
Feststellungsbeschluss des Rates über die Sitzverteilung und 
Ausschussbesetzung gemäß § 75 Abs. 1 NKomVG 
 

Sachverhalt: 
Durch den Sitzverlust des Ratsherrn Udo Cremer geht ein weiteres Mandat an die FDP-
Fraktion, während die SWG-Fraktion einen Sitz im Rat verliert. Diese Änderungen bei der 
Sitzverteilung könnte gemäß § 75 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 71 Abs. 2 NKomVG auch 
Auswirkungen auf die Besetzung des Verwaltungsausschusses haben, der gemäß 
Beschluss des Rates der Stadt Jever vom 17. November 2016 neben dem Bürgermeister mit 
acht Beigeordneten besetzt wird. 

 
Gemäß dem vorgeschriebenen Berechnungsverfahren nach Hare-Niemeyer ergibt sich 
aufgrund des neuen Stärkenverhältnisses der einzelnen Fraktionen für den 
Verwaltungsausschuss folgende Sitzverteilung: 

 

CDU-Fraktion      weiterhin 2 Sitze eventuell plus 1 Sitz * 

SPD-Fraktion     weiterhin 2 Sitze eventuell plus 1 Sitz * 

SWG-Fraktion                 künftig nur noch 1 Sitz 

FDP-Fraktion                         weiterhin 1 Sitz 

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen  weiterhin 1 Sitz 

 

* Die Entscheidung über die Vergabe des 8. Ausschusssitzes ist zwischen der CDU-Fraktion 
und der SPD-Fraktion durch Los zu entscheiden. 

Eine Neubesetzung des Verwaltungsausschusses kann gemäß § 75 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 71 Abs. 9 NKomVG nur erfolgen, wenn diese beantragt wird. Ein solcher Antrag kann 
jedoch ausschließlich von einer Fraktion gestellt werden, deren Mitgliedschaftsrechte durch 
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die Änderung des Stärkeverhältnisses betroffen werden. In diesem Fall steht dieses Recht 
somit lediglich der CDU-, der SPD- und der SWG-Fraktion zu. Nähere Einzelheiten zur 
Berechnung der bisherigen und neuen Verteilung der Sitze ergeben sich aus den 
beigefügten Anlagen. 
 
Die SPD-Fraktion hat mit Schreiben vom 21. Mai 2019 für die Neubesetzung des 
Verwaltungsausschusses das Losverfahren beantragt. Dieses wird von der Verwaltung 
vorbereitet und in der Sitzung des Rates am 4. Juli 2019 durchgeführt. 
 
Nach Abschluss des Losverfahrens haben entweder die CDU- oder die SPD-Fraktion die 
Möglichkeit, ihren dritten Sitz im Verwaltungsausschuss zu besetzen. Die SWG-Fraktion 
kann vorschlagen, wie der ihr verbleibende Sitz künftig besetzt werden soll und die FDP-
Fraktion kann aufgrund des zusätzlichen Sitzes im Rat auch eine Neubesetzung ihres einen 
Sitzes im Verwaltungsausschuss vorschlagen. Die Fraktionen (außer CDU-Fraktion) haben 
ihre Vorschläge vorab schriftlich mitgeteilt, sodass diese im nachfolgenden 
Beschlussvorschlag bereits berücksichtigt worden sind. 
 
Gemäß § 75 Abs. 1 in Verbindung mit § 71 Abs. 5 NKomVG muss die Neubesetzung des 
Verwaltungsausschusses anschließend formell vom Rat der Stadt Jever beschlossen 
werden. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Veranschlagung im Haushalt:    ( ) ja  ( ) nein 

 

Beschlussvorschlag: 
Von den jeweiligen Fraktionen werden für die Neubesetzung des 
Verwaltungsausschusses die nachfolgenden Mitglieder und ihre Stellvertreter/-
innen benannt: 
 

Verwaltungsausschuss 

Mitglied Vertreter/-in Fraktion 

Albers, Jan Edo 
Bürgermeister 

  

Bollmeyer, Dr. Matthias * Zillmer, Dirk* CDU-Fraktion 

Dabitsch, Rainer* Funk, Dr. Harry* CDU-Fraktion 

** ** ** 

Janßen, Dieter Bunjes, Gertrud SPD-Fraktion 

Vredenborg, Elke Rasenack Marianne* SPD-Fraktion 

Schönbohm, Heiko 1. Sender, Alfons 
2. Schüdzig, Herbert 

SWG-Fraktion 

Oltmanns, Karl 1. Waculik, Hanspeter 
2. Theemann, Hendrik 

FDP-Fraktion 

Berghaus, Beate 1. Thomßen, Almuth 
2. Harjes, Olaf 

Fraktion Bündnis 90 / 
Die Grünen 

 
* Änderungen können sich durch den Losentscheid ergeben. 
** Die Besetzung ist abhängig vom Losentscheid. 
 
Der Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt Jever gemäß § 75 Abs. 1 Satz 
1  zu dieser Neubesetzung des Verwaltungsausschusses wird gefasst. 
 
 
 

Anlagen: Berechnung der neuen Sitzverteilung 
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